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Halterhaftung im Fuhrpark
Risiken, Pflichten, Minimal-System und Checklisten für eine belastbare Fahrer- und
Nachweisorganisation.

Ziel: Schadenkosten, Ausfallzeiten, Versicherungsdiskussionen und Behördenärger
reduzieren – mit minimalem, aber durchsetzbarem Prozess (Fahrer-Zuordnung,
Kontrollen, Mängelmanagement, Nachweise).

Kernaussage Praktische Folge

Halter haftet häufig ohne
Verschulden (Betriebsgefahr).

Schadenquote, Selbstbehalte, Prämien und
Standzeiten sind Fuhrpark-Cashflow-Risiken.

Wenn Fahrer nicht ermittelbar:
Kostenrisiko +
Fahrtenbuchauflage.

Poolfahrzeuge brauchen Check-in/Check-out,
sonst zahlst du dauerhaft Prozesskosten.

Unterlassene Aufsicht/Organisation
kann selbst bußgeldrelevant sein.

Kontrollen müssen geplant, durchgeführt und
nachweisbar sein.

Erstellt für Fuhrparkverantwortliche, Disposition, Geschäftsführung und operative Teams.
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1. Grundlagen: Was Halterhaftung im Fuhrpark bedeutet
Im Fuhrpark ist der „Halter“ regelmäßig das Unternehmen (oder die Organisation), das das
Fahrzeug auf eigene Rechnung in Gebrauch hat und die tatsächliche Verfügungsgewalt
ausübt. Aus Halterstellung folgen mehrere Haftungs- und Kostenkanäle:
• Zivilrecht: Gefährdungshaftung des Halters bei Schäden „bei dem Betrieb“ des Kfz (§ 7

StVG).
• Fahrerhaftung: Der Fahrer kann ebenfalls haften (§ 18 StVG).
• Behörden-/Verfahrenskosten: Bei bestimmten Konstellationen (insb. Halt-/Parkverstöße)

Kostentragungspflicht des Halters (§ 25a StVG).
• Fahrtenbuch: Wenn der Fahrer nach Verstoß nicht feststellbar ist, kann eine

Fahrtenbuchauflage drohen (§ 31a StVZO).
• Organisation/Aufsicht: Unterlassene Aufsicht kann ordnungswidrig sein (§ 130 OWiG).

Die wirtschaftliche Botschaft ist simpel: Ohne saubere Fahrerzuordnung und
dokumentierte Kontrollen wird aus einem operativen Thema ein Kosten- und
Haftungsrisiko, das skaliert wie ein schlechter Witz.

2. Typische Fuhrpark-Fallen
• Poolfahrzeuge ohne Check-in/Check-out: Fahrer nicht ermittelbar, Kosten nach § 25a

StVG, ggf. Fahrtenbuch.
• Mängel werden „gemeldet“, aber nicht geschlossen: Unfallrisiko plus Diskussionen mit

Versicherung/Regress.
• Kontrollen nur pro forma: Ohne Nachweis ist es im Ernstfall so, als hätte es sie nicht

gegeben.
• Delegation ohne Kontrolle: „Fuhrpark macht das“ entlastet nur, wenn Aufsicht und

System real existieren.

3. Minimal-System (ROI-first) – 6 Bausteine
• Rollen & Verantwortlichkeiten: Zuteilung, Sperre, Freigabe, Kontrolle.
• Fahrer-Zuordnung: pro Fahrt oder Schicht, besonders bei Poolfahrzeugen.
• Führerscheinkontrolle + Unterweisung: routiniert und nachweisbar.
• Abfahrtskontrolle: kurz, standardisiert, digital dokumentiert.
• Mängelprozess: Ticket, Priorität, Sperrlogik, Freigabe, Abschlussnachweis.
• Audit-Trail: alles zentral auffindbar (wer, wann, was, Ergebnis).

Abbruchkriterium: Wenn du Fahrer-Zuordnung und Sperrlogik bei sicherheitsrelevanten
Mängeln nicht durchsetzen willst, ist der Rest Dekoration. Dann lieber nichts starten als
ein Pseudoprojekt.
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4. Musterprozess: So sieht „hart aber schlank“ aus
Die folgenden Prozessbausteine sind bewusst minimal gehalten. Sie funktionieren nur,
wenn sie verbindlich sind.

Schritt Regel Nachweis

1) Fahrer nimmt
Fahrzeug

Check-in: Fahrer-ID + Fahrzeug + Zeit
(Pool zwingend).

Eintrag in System / Log.

2) Abfahrtskontr
olle

Kurzcheck: Licht, Reifen, Sicht,
Flüssigkeiten (je nach Fahrzeugtyp).

OK oder Mangel inkl.
Foto.

3) Mangel
entdeckt

Sicherheitsrelevant: Fahrzeug gesperrt.
Nicht sicherheitsrelevant: Ticket mit
Termin.

Ticketstatus +
Verantwortlicher.

4) Freigabe/Abs
chluss

Reparatur/Prüfung abgeschlossen,
Freigabe dokumentiert.

Abschlussnotiz +
optional Beleg.

5. Checklisten (für Aushang oder App)
Diese Checklisten sind als Vorlage gedacht. Passe Umfang und Prüfpunkt-Tiefe an
Fahrzeugtyp und Risiko an.

A) Fahrer-Zuordnung (Poolfahrzeuge)

☐ Fahrer-ID erfasst (Name/Personalnummer)

☐ Fahrzeug (Kennzeichen/ID) erfasst

☐ Startzeit + Standort

☐ Ende: Rückgabezeit + Standort

☐ Schlüssel/Equipment vollständig

B) Abfahrtskontrolle (kurz)

☐ Beleuchtung (Abblendlicht, Fernlicht, Blinker, Warnblinker,
Kennzeichenbeleuchtung)

☐ Reifen (Sichtprüfung, Profil, Beschädigungen)

☐ Sicht (Scheiben, Spiegel, Wischer/Wischwasser)

☐ Flüssigkeiten (Ölstand, Kühlmittel, ggf. Bremsflüssigkeit nach Vorgabe)

☐ Leckagen (Öl/Kraftstoff) ausgeschlossen

☐ Ladungssicherung / Werkzeug / Warndreieck / Verbandkasten (je nach Einsatz)
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C) Mängelprozess

☐ Mangel kategorisiert (sicherheitsrelevant / nicht sicherheitsrelevant)

☐ Ticket erstellt (Beschreibung + Foto)

☐ Verantwortlicher zugewiesen

☐ Sperrung gesetzt (wenn sicherheitsrelevant)

☐ Freigabe dokumentiert

☐ Abschluss mit Datum/Unterschrift (digital) + optional Beleg

D) Führerscheinkontrolle & Unterweisung

☐ Kontrollintervall definiert (z.B. halbjährlich, je nach Risiko)

☐ Führerschein geprüft (Echtheit/Datum/Fahrerlaubnisklasse)

☐ Unterweisung bestätigt (u.a. Fahrzeugnutzung, Ladungssicherung, Alkohol/Drogen,
Handy)

☐ Nachweis abgelegt (Datum, Prüfer, Ergebnis)

Rechtsgrundlagen (Auswahl)
• Straßenverkehrsgesetz (StVG) § 7 (Halterhaftung), § 18 (Fahrerhaftung), § 25a (Kosten bei

Halt-/Parkverstößen): https://www.gesetze-im-internet.de/stvg/

• Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) § 31a (Fahrtenbuch):
https://www.gesetze-im-internet.de/stvzo_2012/__31a.html

• Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) § 130 (Aufsichtspflicht):
https://www.gesetze-im-internet.de/owig_1968/__130.html

Optional: Digitalisieren statt Papierchaos
Wenn du Fahrerzuordnung, Abfahrtskontrolle, Mängelerfassung und Nachweise in einer
App abbildest, sinkst du nicht in Verwaltungszeit ab. Wichtig ist nicht „App“, sondern die
Verbindlichkeit des Prozesses.
Hinweis: Dieses PDF ist eine Organisationshilfe. Für Einzelfälle und konkrete Haftungsfragen ist eine
Rechtsberatung erforderlich.


